
Allgemeine Geschäftsbedingungen „AUTO1 Direct / Händlerauktion”

A. Allgemeines

1. Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) ist die AUTO1
Group Operations SE, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin (AG Charlottenburg,
HRB 229440 B, im Folgenden „AUTO1“). Diese AGB gelten ausschließlich für
Vermittlung von Gebrauchtfahrzeugen im Rahmen des Services „AUTO1
Direct / Händlerauktion“ (nachfolgend: “AUTO1 Direct”) durch AUTO1 über
die Online-Plattform www.auto1.com (nachfolgend “Online-Plattform”).

2. Im Rahmen des AUTO1 Direct können gewerbliche Händler von
Gebrauchtwagen (nachfolgend “Händler”) Fahrzeuge direkt von anderen
Händlern erwerben. Hierzu erstellt der Händler, der ein Fahrzeug verkaufen
möchte (dieser Händler nachfolgend “Einsteller”), eine
Fahrzeugbeschreibung, welche durch AUTO1 auf der Online-Plattform
veröffentlicht wird und auf die andere Händler (diese Händler nachfolgend
“Käufer”) Gebote abgeben können. Ein etwaiger Kaufvertrag kommt
ausschließlich zwischen Einsteller und Käufer zustande. AUTO1 ist nicht Partei
dieses Kaufvertrags.

3. Alle Vertragsparteien sind Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB.

4. AUTO1, der Einsteller und der Käufer vereinbaren, dass die Nutzung der
Online-Plattform ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen erfolgt,
unabhängig von anderen AGB des Einstellers und/oder des Käufers.

B. Fahrzeugbewertung durch den Einsteller

1. Zur Nutzung des Services AUTO1 Direct ist eine Bewertung des zu
vermarktenden Fahrzeugs durch den Einsteller gemäß dieses Abschnitts
erforderlich.

2. Für die Bewertung hat der Einsteller die AUTO1-EVA-App (nachfolgend: “App”)
zu nutzen.

3. Im Rahmen der Bewertung über die App hat der Einsteller alle dort
abgefragten Informationen wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und
Gewissen abzugeben und entsprechende, aussagekräftige Bilder
hochzuladen. Sollten bestimmte Informationen über das Fahrzeug, welche
auf die Preis- und Wertbildung einen nicht völlig unerheblichen Einfluss
haben, nicht konkret über die App abgefragt werden, so hat der Einsteller
diese in den dafür vorgesehenen Freitextfeldern zu ergänzen und so genau
wie möglich zu beschreiben.

4. Der Einsteller gibt vor Fertigstellung der Bewertung in der App an, welcher
Bruttopreis bei einem Verkauf mindestens erzielt werden soll (nachstehend
“Mindestverkaufspreis”).

http://www.auto1.com


5. Der Einsteller räumt AUTO1 das nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich
unbeschränkte Recht ein, die übermittelten Angaben und Fotografien
vergütungsfrei zum Zweck der Vermarktung des Fahrzeuges (insbesondere
auf der Online-Plattform) zu nutzen. Der Einsteller verzichtet auf sein Recht
auf Urhebernennung.

6. Nach Abschluss der Bewertung durch den Einsteller wird das Fahrzeug auf
der Online-Plattform veröffentlicht. Der Einsteller hat keinen Anspruch auf die
Veröffentlichung.

7. Der Einsteller verpflichtet sich, das Fahrzeug ab Veröffentlichung auf der
Online-Plattform nicht über andere Verkaufskanäle Dritten anzubieten, bis
ein Verkauf über die Online-Plattform endgültig gescheitert ist.

8. AUTO1 übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser vom Einsteller
vorgenommenen Fahrzeugbewertung. Die Einstellung der Eingaben wird von
AUTO1 nicht überprüft und unterliegt lediglich der Verantwortlichkeit des
Einstellers.

C. Abgabe der Gebote, Datenaustausch

1. Potenzielle Käufer können ab Veröffentlichung in einem Zeitraum von

a. 24 Stunden, wenn der Mindestverkaufspreis unter 10.000,00 € oder über
50.000,00 € beträgt, ansonsten

b. 48 Stunden,

Preisvorschläge abgeben (nachfolgend “Gebot”). Jedes Gebot muss das
vorherige Gebot übersteigen.

2. Jedes Gebot muss mindestens dem Mindestverkaufspreis entsprechen.
Ausnahmsweise kann auch ein Gebot, das unterhalb des
Mindestverkaufspreises liegt, berücksichtigt werden, wenn der Einsteller
dieses Gebot in dem Dashboard seines Accounts auf der Online-Plattform
ausdrücklich akzeptiert. Tut er dies, gilt das akzeptierte Gebot als neuer
Mindestverkaufspreis gemäß Abschnitt B Abs. 4.

3. Nach Ablauf der 24 bzw. 48 Stunden erhält der Einsteller, falls der
Mindestverkaufspreis erreicht bzw. übertroffen oder gemäß Abs. 2 vom
Einsteller ein Gebot unterhalb des Mindestverkaufspreises akzeptiert wurde,
die Kontaktdaten des Käufers mit dem höchsten Gebot von AUTO1; parallel
wird AUTO1 auch die Kontaktdaten des Einstellers an diesen Käufer
weiterleiten (nachfolgend “Datenaustausch”).

4. Nach dem Datenaustausch hat der Einsteller innerhalb von einem Werktag:

a. dem Käufer einen inhaltlich verkehrsüblichen Vertragsentwurf zu
übermitteln,

b. das Fahrzeug mit allen notwendigen Dokumenten und Zubehör an dem zum
Zeitpunkt der Bewertung von ihm angegebenen Standort bereitzuhalten und



dem Käufer mitzuteilen, wann der Kaufvertrag geschlossen und das Fahrzeug
abgeholt werden kann.

5. Der Käufer hat seinerseits zwei Werktage nach Erhalt der in Abschnitt C Abs. 4
genannten Informationen dem Einsteller mitzuteilen, wann er das Fahrzeug
abholt. Die Abholung muss spätestens drei Werktage nach dem
frühestmöglichen vom Einsteller genannten Termin erfolgen.

D. Zustandekommen des Kaufvertrages, Zahlung und Rechnungsstellung

1. Bei der Abholung prüft der Käufer das Fahrzeug vor Ort. Die Parteien
unterschreiben den Kaufvertrag und der Käufer nimmt anschließend das
Fahrzeug mit.

2. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt vor Ort über SEPA Instant Payment. Es
steht den Parteien frei, sich auf eine andere Zahlungsweise zu einigen.

3. Der Einsteller hat dem Käufer innerhalb von drei Werktagen nach Abschluss
des Kaufvertrages eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende
Rechnung zu übermitteln, vorzugsweise elektronisch.

E. Bindung der Parteien; Anpassung des Kaufpreises

1. Ab dem Zeitpunkt des Datenaustausches können die Parteien nur dann von
einem Kaufvertrag Abstand nehmen, wenn

a. der Vertragsentwurf des Einstellers Regelungen enthält, die nicht
verkehrsüblich sind;

b. der Zustand des Fahrzeugs nicht nur unerheblich von der Bewertung des
Einstellers abweicht;

c. der Einsteller trotz Mahnung und Fristsetzung die Informationen nach
Abschnitt C Abs. 4. nicht übermittelt;

d. der Käufer trotz Mahnung und Fristsetzung das Fahrzeug nicht spätestens
drei Werktage nach dem vom Einsteller benannten frühestmöglichen Termin
abholt.

Im Falle von lit. b können die Parteien auch den Kaufpreis nachverhandeln.

2. Die Vorschriften in Abs. 1. a) - d) entfalten Schutzwirkung auch für den
Einsteller und den Käufer, so dass diese aus der Verletzung entstandene
Schäden auch selbst gegenüber der anderen Partei geltend machen können.

3. Nimmt der Einsteller unbegründeterweise, insbesondere ohne Vorliegen und
Glaubhaftmachung der in obigem Abs. 1 genannten Gründe, aktiv, durch



Unterlassen oder durch ein auf Vereitelung abzielendes Verhalten von einem
Kaufvertrag Abstand, hat der Einsteller an AUTO1 eine Vertragsstrafe in Höhe
von 500,00 € netto zu zahlen. Weitergehende Ansprüche von AUTO1 bleiben
davon unberührt. Dies gilt nicht, wenn den Einsteller kein Verschulden trifft.
Für den Fall, dass die Vertragsstrafe der Höhe nach unangemessen sein
sollte, vereinbaren AUTO1 und der Einsteller, dass die Höhe in das Ermessen
des nach Abschnitt J Abs. 3 AGB zuständigen Gerichts gestellt wird.

F. Gebühr

Mit dem Datenaustausch erhält der Käufer eine Rechnung für die Nutzung
von AUTO1 Direct in Höhe von 180,00 € netto (nachfolgend “Gebühr”). Die
Zahlung der Gebühr durch den Käufer hat innerhalb von spätestens fünf
Werktagen ab Erhalt der Rechnung auf das dort angegebene Konto von
AUTO1 zu erfolgen.

G. Haftung

1. AUTO1 übernimmt gegenüber dem Käufer keine Garantie oder sonstige
Haftung dafür, dass das Fahrzeug die vereinbarte Beschaffenheit hat oder für
sonstige Mängel am Fahrzeug. Der Einsteller ist alleine verantwortlich für die
Bewertung und Inserierung der Fahrzeuge, sowie die Bearbeitung jeglicher
Reklamation von Seiten des Käufers und alle anderen Angelegenheiten, die
durch den Vertrag zwischen Einsteller und Käufer entstehen.

2. AUTO1 haftet beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, außer bei
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Schäden, die
dem Produkthaftungsgesetz unterfallen, Schäden aus der Verletzung einer
Kardinalpflicht (also einer solcher, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages gerade erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf).

H. Datenschutz

Es wird auf die Datenschutzerklärung von AUTO1 verwiesen.

I. Nutzung der Online-Plattform

1. AUTO1 bemüht sich, stets sicherzustellen, dass die Online-Plattform für
AUTO1 Direct ohne Unterbrechungen verfügbar und fehlerfrei ist. Durch die
Beschaffenheit des Internets kann dies jedoch nicht garantiert werden. Der
Zugriff von Einstellern und Käufern auf AUTO1 Direct kann gelegentlich
unterbrochen oder beschränkt sein, um Instandsetzungen, Wartungen oder
die Einführung von neuen Diensten zu ermöglichen. AUTO1 versucht, die
Häufigkeit und Dauer jeder dieser vorübergehenden Unterbrechung oder
Beschränkung zu begrenzen.

https://www.auto1.com/de/privacy-notice


2. AUTO1 übernimmt keine Gewährleistung für technische Mängel,
insbesondere für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des
AUTO1 Direct oder für die fehlerfreie Wiedergabe der vom Einsteller
eingegebenen Inhalte. Bei Nichterreichbarkeit des AUTO1 Direct kann der
Einsteller den Kundendienst kontaktieren.

3. Sollte AUTO1 Zuwiderhandlungen gegen diese Geschäftsbedingungen
feststellen, behält sich AUTO1 vor, nach seinem Ermessen die betroffene
Person vom Nutzungsangebot der Online-Plattform auszuschließen und
vorübergehend oder dauerhaft zu sperren.

J. Verschiedenes

1. Für den Vertrag zwischen AUTO1 und jeweils dem Einsteller und/oder Käufer
gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das
UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

2. Sollte eine Regelung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche, die sich aus dem
Nutzungsvertrag und diesen AGB gegen und für AUTO1 ergeben, ist das
Amtsgericht Kreuzberg (Berlin) oder das Landgericht Berlin. AUTO1 ist
berechtigt, den jeweiligen Einsteller oder Käufer auch an seinem allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen.

(Stand: November 2023)


